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Zum titelbild

Dachrinnen sind ein wichtiges Gestaltungselement 
für das Erscheinungsbild eines Hauses. Sind sie aus 
Aluminium gefertigt, bleibt der schöne Anblick der 
Fassade für lange Jahre ungetrübt, da weder Rost 
noch Farbabplatzungen den Gesamteindruck stören 
können. Dachrinnen aus korrodierenden Metallen da-
gegen sind regelmäßig zu kontrollieren, abzuschleifen 
und nachzustreichen. Falls sie zu lecken beginnen, 
zeigen sich oft hässliche Wasserstreifen, und Was-
serschäden im Mauerwerk können die Folge sein. 
Besonders bei zwei- oder mehrstöckigen Gebäuden 
ist die Instandhaltung mit einigem Aufwand verbunden, 
da eine sichere Leiter oder ein Gerüst nötig ist.
Einfacher ist es bei Neubau oder Sanierung gleich 
auf das rostfreie Leichtmetall zu bauen. Dachrinnen und Fallrohre aus Aluminium 
widerstehen der Witterung für Generationen. Zusätzlich wird das Aluminium durch 
einen extrem beständigen Lack geschützt. Alu-Dachrinnensysteme sind im Fach-
handel in zahlreichen Farbtönen erhältlich.

Mängelbeseitigung

Der Mieter einer Wohnung, 
der eigenmächtig einen 
Mangel der Mietsache be-
seitigt, ohne dass der Ver-
mieter mit der Mangelbe-
seitigung in Verzug ist oder 
die umgehende Beseitigung 
des Mangels zur Erhaltung 
oder Wiederherstellung 
der Mietsache erforderlich 
ist, hat keinen Anspruch 

auf Ersatz seiner Aufwendungen zur Mangelbeseitigung, so der BGH. Eine 
Mieterin hatte ohne Rücksprache mit dem Vermieter einen Heizungsmon-
teur beauftragt und dem Vermieter – vergeblich – die Kosten in Rechnung 
gestellt.

Datschen

Die nach § 3 der Nutzungsent-
gelterhöhung möglichen, aber 

zunächst nicht verlangten Erhö-
hungen des Nutzungsentgelts für 

sogenannte Datschengrundstücke 
in den neuen Bundesländern kön-
nen zu einem späteren Zeitpunkt 

in voller Höhe und in einem Schritt 
für die Zukunft verlangt werden, 

entschied der Bundesgerichtshof. 
Sofern nur das Mindestnutzungs-

entgelt verlangt werde, bedürfe 
es auch keiner Begründung und 

Erläuterung.
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